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selbst noch nicht die Qual i tät  einer Rechtsverletzung oder 

einer unmittelbaren (konkreten) Gefahr für die öffent l iche 

Ordnung und Sicherheit  erreicht haben. Mit  dem Stel len der 

Forderung sol l  der Person bewußt gemacht werden, daß ein 

Fort führen des Vorhabens strafrecht l iche oder andersrecht— 

l iehe Relevanz oder den Charakter einer anderen Gefahr für 

die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  erhalten und das Ein

schrei ten mit  Repressivmaßnahmen durch die staat l ichen Or

gane zur Folge haben kann.

Das ist  zum Beispiel  der Fal l ,  wenn dem MfS bekannt wird, 

daß eine best immte Personengruppe des pol i t ischen Untergrundes 

eine Zusammenrottung plant.  Diese Personen können über die 

strafrecht l iche Relevanz der geplanten Handlung belehrt  und 

aufgefordert  werden, diese Tei lnahme an der Zusammenrottung 

zu unter lassen. Sich ergebende Konsequenzen bei Nichtbefolgen 

können deut l ich gemacht werden.

- zum Abbruch bzw. zur Beendigung von in der Ausführung 
bef indl ichen Rechtsverletzungen und anderen Hand
lungen, durch die Gefahren für die öffent l iche Ord
nung und Sicherheit  verursacht werden.

In diesen Fäl len hat berei ts die noch nicht beendete Handlung 

die Qual i tät  einer Rechtsverletzung oder anderen Gefahr für 

die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  erreicht.  Die Personen 

bef inden sich bei der unmittelbaren Ausführung. Ziel  der 

Forderung ist  es, dieses Handeln sofort  zum Abbruch zu br ingen. 

Es werden die sich bei Fortsetzung der Handlung ergebenden 

Konsequenzen aufgezeigt.

So ist  es mögl ich, z.  B. einem Übersiedlungsersuchenden 

deut l ich zu machen, daß sein gegenwärt iges Verhalten berei ts 

die Schwel le der strafrecht l ichen Relevanz erreicht hat und 

die Fort führung dieses Verhaltens zur Einlei tung eines Ermit t-


